
 

ZWECKVERBAND WASSERVERSORGUNG 
         STADT UND KREIS OFFENBACH 
 

Hinweis: Nur komplett ausgefüllte Formulare können bearbeitet werden (Vorderseite + Rückseite) 
  

 

 
Vereinbarung für abweichenden Rechnungsempfänger 
 
 
 

 
 
 
 
Angaben des Anschlussnehmer / Gebührenschuldner 

  
 
 
Kunden-/Verbrauchsstellen-Nr.: ____________________________________  Zählernummer:_________________ 
 
 
Vorname / Name/ Firma:  _______________________________________________________________________ 
    
 
Straße / Hausnummer:  _______________________________________________________________________ 
    
 
PLZ / Ort:       _______________________________________ Geburtsdatum:__________________ 
 
 
Telefon/ Fax/ Email:   _______________________________________________________________________ 
 
 
Verbrauchsstelle    

 
Straße / Hausnummer:  _______________________________________________________________________ 
    
  
PLZ / Ort:       _______________________________________________________________________  
 
 
 
Vereinbarung für abweichenden Rechnungsempfänger 
 

Der Anschlussnehmer und der Mieter/Pächter/Verwalter wünschen, dass die Bezahlung der Gebühren an den ZWO 
künftig direkt zwischen dem ZWO und dem Mieter/Pächter/Verwalter abgewickelt werden soll. Diese Bestimmungen 
regeln die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Beteiligten bei dieser Abwicklung. 
 
Das Vertragsverhältnis zwischen dem ZWO und dem Anschlussnehmer bleibt unberührt. Insbesondere liegt mit 
dieser Vereinbarung kein Kundenwechsel gemäß Trinkwassersatzung für das Versorgungsgebiet der Stadt 
Offenbach a.M. vom 08.10.2015, §35 Abs.1 vor. 
 
Dem Anschlussnehmer ist bekannt, dass eine Änderung der Person des Bescheidempfängers keine Wirkung auf das, 
zwischen dem Anschlussnehmer und dem ZWO bestehende Rechtsverhältnis nach der Trinkwassersatzung für das 
Versorgungsgebiet der Stadt Offenbach hat. 
 
Der Anschlussnehmer verpflichtet sich ausdrücklich zur Zahlung der vom ZWO – aus diesem Rechtsverhältnis – 
angeforderten Wassergebühren, wenn der Mieter / Pächter die Bescheide des Zweckverbandes nicht innerhalb der 
auf dem Bescheid angegebenen Zahlungsfrist bezahlt. 
 
Diese Vereinbarung tritt ab Stichtag in Kraft. Sie kann von jedem Beteiligten binnen eines Kalendermonats gekündigt 
werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
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Angaben zum Rechnungsempfänger (Mieter/Pächter/Verwalter) 
 
 

Gebührenbescheide sind an folgende Anschrift zu senden: 
 
Vorname / Name/ Firma:  _______________________________________________________________________ 
 
 
Straße / Hausnummer:  _______________________________________________________________________ 
 
 
PLZ / Ort:       _________________________________________ Geburtsdatum:________________ 
 
 
Telefon/ Fax/ Email:   _______________________________________________________________________ 
 
 

Bankverbindung     O  für SEPA-Lastschriftmandat  O  nur für Guthaben 

 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT   Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE91ZZZ00000513595   

 
Mandatsreferenz_________________________________ (vom ZWO auszufüllen) 

 

 
 
Name Kreditinstitut:    _______________________________________________________________________ 
 
 
IBAN:       DE________________________________________________BIC :__________________   
 
Kontoinhaber     _____________________________  ________________________________________ 

          Vorname                      Name      
 
      
Im Rahmen der Datenverarbeitung werden zur Erfüllung der satzungsrechtlichen Aufgaben personenbezogene Daten des 
Anschlussnehmers gespeichert, übermittelt, verändert und gelöscht. Dies bedarf der Einwilligung des Anschlussnehmers.  

 Ich habe die Datenschutzerklärung des ZWO gelesen und erkläre hiermit mein Einverständnis.  
 Ich habe von der Widerspruchsbelehrung Kenntnis genommen und erkläre hiermit mein Einverständnis.  
 Des Weiteren ist mir bekannt, dass ich die Möglichkeit habe, mich an die zuständige      Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn 
ich der Auffassung bin, dass bei der Verarbeitung meiner Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet wurden. 
(bitte ankreuzen) 

 
 
X__________________________________     X_______________________________________________ 
Datum, Unterschrift Anschlussnehmer       Datum, Unterschrift Mieter/Pächter/Verwalter 
 
Hinweis: Die Zusendung eingescannter Dokumente mit Unterschrift ist nicht rechtsverbindlich und wird vom ZWO 
zurückgewiesen 
 
 

 
Bitte im Original einreichen bei: 
   
Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach        Tel.:   0800-6995001 
Verbrauchsabrechnung                    Fax:   06106-699599 
Ziegelstraße 8                       Email:  kundenbetreuung@zwo-wasser.de 
63065 Offenbach                      Internet: www.zwo-wasser.de 
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Datenschutzerklärung 
 
Der Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
 

 Stammdaten (z. B. Name, Vorname, Anschrift), 

 Vertragsdaten (z. B. Kundennummer, Zählernummer), 

 Abrechnungsdaten, 

 Bankdaten und 

 Kommunikationsdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 
 
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
 
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 
 

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach 
Am Wasserwerk 1 

63110 Rodgau 
Tel. 06106/6995-20 

Internet: www.zwo-wasser.de 
E-Mail: info@zwo-wasser.de 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
 

Datenschutzbeauftragter 
Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach 

Am Wasserwerk 1 
63110 Rodgau 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@zwo-wasser.de  
 
 
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
2.1 Datenverarbeitung zur Erfüllung satzungsrechtlicher Aufgaben 
(Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO, § 3 Abs. 1 HDSIG)  
 
Die Verarbeitung der Daten ist zur Erfüllung der satzungsrechtlichen Aufgaben gemäß 
Trinkwassersatzung für das Versorgungsgebiet der Stadt Offenbach a.M. erforderlich. 
 

 
 

http://www.zwo-wasser.de/
mailto:datenschutzbeauftragter@zwo-wasser.de
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2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung 
(Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO, § 46 HDSIG)  
 
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogener Daten für 
bestimmte Zwecke (z. B. Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat) eingeholt haben, ist die 
Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung 
der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und 
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
 
2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO, 

§§ 21, 22 Abs. 2 Satz 2 HDSIG) 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung berechtigter Interessen (vertraglicher 
und rechtlicher Vorgaben) von uns und dem Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), 
Kommunale Dienstleistungen. 
 
Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um 
 

 Rechtliche Ansprüche gelten zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 

 Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten aufzuklären oder zu verhindern (z. B. Wasserdiebstahl) 

 Adressermittlungen durchzuführen (z. B. bei Umzügen, Namensänderungen) 

 Verbrauchsdaten (Ablesung Zählerstände) zu ermitteln und zu verarbeiten 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 
 
2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO, 

§ 22 HDSIG) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO) 
 
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Mess- und 
Eichgesetz, Steuergesetze), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich 
machen. 
 
3. Empfänger / Weitergabe personenbezogener Daten / Drittland 
 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur 
Erfüllung der oben genannten Zwecke brauchen (siehe 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der 
Verarbeitung personenbezogener Daten).  
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Das gilt auch für von uns eingesetzte Dienstleiter und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten 
werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist 
oder Sie zuvor eingewilligt haben. 
Empfänger personenbezogener Daten können z. B. sein: Ein durch den ZWO zur Herstellung, 
Abtrennung, Stilllegung, Wiederinbetriebnahme oder Änderung eines Haus-, Grundstücks- oder 
Brauchwasseranschluss beauftragtes Installationsunternehmen, Druckdienstleister, Banken 
(SEPA-Einzug) und Vollstreckungsstellen (Forderungseinzug von säumigen Gebührenschuldnern 
über die Stadtkasse Offenbach/STV-OF). 
Zur Erstellung der Bescheide für Schmutzwasser stellen wir dem Eigenbetrieb Stadt Offenbach am 
Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen, bzw. dessen Erfüllungsgehilfen, die aus der 
Jahresablesung für das Trinkwasser zum Stichtag 31.12. eines jeden Kalenderjahres ermittelten 
Zählerstände der Wasserzähler Verbraucher bezogen, unter Angabe der jeweiligen Zählernummer 
zur Verfügung. Als Verbraucher zählen dabei die Grundstückseigentümer gemäß 
Trinkwassersatzung für das Versorgungsgebiet der Stadt Offenbach a.M. und/oder deren 
Beauftragte sowie abweichende Rechnungsempfänger. 
 
Eine Datenübermittlung an Stellen bzw. Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittland-
Übermittlung) findet nicht statt. 
 
4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o. g. Zwecke (siehe 2. Zweck und 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Ihre Daten werden erstmals ab 
dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. Wir 
löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, 
sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen oder gesetzliche Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. 
Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch 
(HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, Ihre 
personenbezogenen Daten löschen. 
 
5. Betroffenenrechte / Ihre Rechte 
 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an unser Unternehmen 
(info@zwo-wasser.de), ZWO, Am Wasserwerk 1, 63110 Rodgau) wenden. Das umfasst das Recht 
auf  
 

 Informationspflicht nach Art. 14 DS-GVO und § 50 HDSIG, 

 Auskunft nach Art 15 DS-GVO und §§ 52 und 54 HDSIG, 

 Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO und § 53 HDSIG,  

 Löschung nach Art. 17 DS-GVO und § 53 HDSIG, 

 Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO und § 50 Nr. 2 HDSIG,  

 Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO und § 35 HDSIG, 

 Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO.  

mailto:info@zwo-wasser.de
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5.1 Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (siehe 2.3 
Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch 
einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu 
Werbezwecken einzulegen. 
 
 
5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 Datenverarbeitung aufgrund 
Ihrer Einwilligung) (§ 46 HDSIG). 
 
5.3 Anrufung der Aufsichtsbehörde 
 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche 
Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an den Hessischen 
Datenschutzbeauftragten in Wiesbaden wenden, der Ihre Beschwerde prüfen wird 
 
6. Bereitstellung personenbezogener Daten 
 
Im Rahmen der Trinkwassersatzung für das Versorgungsgebiet der Stadt Offenbach a.M. 
müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten (s. Kategorien personenbezogener Daten) 
bereitstellen, die zur Erfüllung der satzungsrechtlichen Aufgaben erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 
 
7. Automatisierte Entscheidungsfindung 
 
Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt. 
 
8. Datenquellen 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von unseren Kunden erhalten.  
Wir verarbeiten auch personenbezogen Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen 
zulässigerweise gewinnen dürfen. 
 
9. Änderungsklausel 
 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere 
Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen rechtzeitig 
informieren. 
 

 


